


Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist  es für den 
Vorsteuer abzug entscheidend, in welchem Umfang eine 

Zuordnung zum unternehmer ischen Bereich vorliegt . Nur wenn 
eine zumindest teilweise Zuordnung zum Unternehmensvermögen 
erfolgt, ist gr undsätzlich der  Vorsteuer abzug und in  späteren 
Jahren gegebenenfalls eine Vorsteuerbericht igung möglich.

Ein Unternehmer hat 
insbesondere dann bestimmte 
Zuordnungswahlrechte, wenn 
er Gegenstände bezieht, die er 
teilweise unternehmerisch und 
teilweise nichtunternehmerisch 
zu verwenden beabsichtigt.

Handelt es sich bei der teil-
weisen nichtunternehmerischen 
Verwendung um eine nichtwirt-
scha  liche Tätigkeit im engeren 
Sinne (zum beispiel ideelle, un-
entgeltliche Tätigkeit eines Ver-
eins), besteht grundsätzlich ein 
Au  eilungsgebot. Im Wege der 
Billigkeit ist eine Zuordnung im 
vollen Umfang zum nichtunter-
nehmerischen Bereich möglich.

Handelt es sich bei der 
teilweise nichtunternehmeri-
schen Verwendung hingegen 
um eine unternehmensfremde 
Tätigkeit (beispielsweise 
Entnahme für den privaten 
Bedarf des Unternehmers), hat 

der Unternehmer in der Regel 
folgende Zuordnungswahlrechte:
 Der Gegenstand kann insge-

samt der unternehmerischen 
Tätigkeit zugeordnet werden.

 Der Unternehmer kann den 
Gegenstand in vollem Umfang 
in seinem nichtunternehme-
rischen Bereich belassen.

 Der Gegenstand kann im Um-
fang der tatsächlichen (gege-
benenfalls zu schätzenden) un-
ternehmerischen Verwendung 
seiner unternehmerischen 
Tätigkeit zugeordnet werden.
Für eine Zuordnung zum 

unternehmerischen Bereich 
bedarf es weiterhin mindes-
tens einer zehnprozentigen 
unternehmerischen Nutzung.

Wichtig ist, dass eine 
Zuordnungsentscheidung zum 
Unternehmensvermögen mit 
endgültiger Wirkung bis spätes-
tens zum . Mai des Folgejahrs 

erfolgt sein muss. Die Frist gilt 
unabhängig von einer etwaigen 
verlängerten Abgabefrist für 
die Steuererklärung. Wird die 
Frist versäumt, ist im Zweifel 
eine spätere Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen 
ausgeschlossen. Ein Vorsteuer-
abzug sowie gegebenenfalls eine 
Korrektur in späteren Jahren 
sind nicht mehr möglich.

Für Zuordnungen, die den 
Veranlagungszeitraum  
betre  en, muss bis zum . Mai 

 eine Zuordnungsentschei-
dung erfolgt sein. Teilen Sie diese 
in Zweifelsfällen zur Sicherheit 
dem Finanzamt schri  lich mit. 
Sprechen Sie hierzu rechtzeitig 
Ihren Steuerberater an.

(Quelle: Bundesminis-
terium der Finanzen) 

Veranlagungszeit raum 2017: Zuordnungsent-
scheidung bis zum 31. Mai 2018

Frist versäumnis: spätere Zuordnung zum Unter-
nehmensvermögen ausgeschlossen.
Vorsteuerabzug sowie Korrektur in späteren Jah-
ren sind nicht mehr möglich.
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Andr eas Bauer feld  began n zum . Au gu st   sein e Ausbil-
du ng zu m Steuer fachangestellt en  un d gehör te seit  d iesem 

Zeit pu n kt  unu nter brochen dem Team der  Nieder lassun g Er fu r t 
an . Er  hat te schon fr ü h den Ent schluss gefasst , langfr ist ig d as 
Ziel St euer ber ater  zu  er reichen . Da d ies u nter  an der em an  ein i-
ge Jahr e Ber ufser fah r u ng geknüpft  ist , hat  er  d ie Zwischen zeit 
zielfü h rend genut zt . 

Nach dem Abschluss der 
Ausbildung im Sommer  
begann er im Oktober  sein 
duales Bachelor-Studium an 
der IUBH Duales Studium Er-
fur t mit der Fachrichtung Steu-
ern  und Prüfungswesen, das er 
als Jahrgangsbester im März 

 abschloss. Um das Lernen 
nicht zu verlernen, entschied er 
sich, gleich im Anschluss einen 
berufsbegleitenden Master-
Studiengang an  der Hochschule 
Merseburg anzuhängen, 

wiederum mit der Fachrichtung 
Steuer- und Rechnungswesen. 
Der Abschluss dieses Studien-
gangs erfolgte im Sommer  
mit seiner Abschlussarbeit über 
»Handels- und steuerrechtliche 
Betrachtungen landwirtschaft-
licher Unternehmungen«.

Trotz aller Vorbildungen ist 
das Steuerberater-Examen eine 
große Hürde – die Bestehens-
Quoten von unter  fünfzig Pro-
zent sind dafür ein eindeutiges 
Indiz. Die drei sechsstündigen 
Klausuren fanden im Herbst 

 statt, am . Januar  
folgte die umfangreiche münd-
liche Prüfung für  Andreas Bau-
erfeld. Diese Prüfungen hat er 
nun alle mit Bravour  bestanden 
und damit sein Ziel erreicht. 

Nach der  feierlichen Bestellung 
am . März  darf er  den 
Titel des Steuerberaters führen.

Für unsere Mandanten 
stehen damit in unserer 
Niederlassung Erfur t neben 
Frau Eck und Herrn Kögler 
insgesamt drei Steuerberater 
als Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Für Andreas Bauerfeld an 
dieser Stelle nochmals unseren 
herzlichsten  Glückwunsch zu 
den bestandenen Prüfungen. 
Wir  bedanken uns für die gute 
Zusammenarbeit und wünschen 
ihm für  die Zukunft allzeit viel 
Freude im Beruf und bei seinen 
neuen Aufgabengebieten . 

I n  einem vom Bundesger icht shof entschieden en Fall lebt e eine 
Mieter in  länger e Zeit  in  einer  Miet wohnun g. Nach Künd i-

gu ng des Miet ver t r ags gab sie d ie Woh nu ng zwei Monat e vor 
Beend igun g des Miet verhält n isses an  d ie Ver m ieter in  zu r ück. 

Nachdem diese die Mieterin 
vergeblich zu Instandsetzungs-
arbeiten  aufgefordert hatte, 
verklagte sie die Mieterin zehn 
Monate nach deren Auszug auf 
Schadensersatz. Die Mieterin 
verweigerte die Zahlung und 
berief sich darauf, dass der 
Anspruch wegen Ablaufs der 
sechsmonatigen gesetzlichen 
Frist verjährt sei. Daraufhin 
verwies die Vermieterin auf eine 
Mietver tragsklausel, nach der 
Ersatzansprüche des Vermieters 
u. a. wegen Verschlechterung 
der  Mietsache erst in zwölf 
Monaten nach Beendigung des 
Mietverhältn isses verjähren.

Das Gericht teilte die 
Meinung der  Mieterin. Eine 
derar tige Vertragsklausel 
ist wegen unangemessener 
Benachteiligung des Mieters 

unwirksam. Der Mieter  hat 
nach Rückgabe der Mietsache 
an den Vermieter keinen 
Zugriff mehr auf die Mietsache 

und kann ab diesem Zeitpunkt 
regelmäßig auch keine beweis-
sichernden Feststellungen mehr 
treffen. Demgegenüber wird 
der Vermieter  durch die Rück-
gabe der Mietsache in die Lage 
versetzt, sich Klarheit darüber 
zu verschaffen, ob ihm gegen 

den Mieter Ansprüche wegen 
Verschlechterung oder Verän-
derung der Mietsache zustehen 
und kann diese ggf. innerhalb 
der sechsmonatigen Verjäh-
rungsfrist durchsetzen. 
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Au fwen du n gen  fü r  d ie Er r icht u n g ein er  Biber sper r e u n d 
zu r  Beseit igu n g von  Biber sch äd en  im  Gar t en  sin d kein e 

st eu er m in der n d en  au ß er gewöhn lichen Belast u n gen . Dies hat 
d as Fin a n zger icht  Köln  in  ein em a kt uel len  Ur t ei l en t sch ie-
den .

Außergewöhnliche Belas-
tungen liegen vor, wenn einem 
Steuerpflichtigen zwangsläufig 
größere Aufwendungen als 
der überwiegenden Mehrzahl 
der Steuerpflichtigen gleicher 
Einkommensverhältnisse, 
gleicher Vermögensverhältnisse 
und gleichen Familienstands er-
wachsen. Im Urteilsfall machten 
die Kläger in ihrer Einkommen-
steuererklärung Kosten  für die 
Beseitigung von Biberschäden 
sowie für eine präventive 
Bibersperre als außergewöhn-
liche Belastungen geltend. 
Das Finanzamt erkannte diese 
Kosten jedoch nicht an . Mit 
der hiergegen erhobenen Klage 
beriefen sich die Kläger darauf, 
dass nur wenige Steuerzahler 
von solchen Schäden betroffen 
seien und sie sich den Kosten 
aus tatsächlichen Gründen 
nicht hätten  entziehen können. 

Dieser  Ansicht folgten  die 
Kölner  Richter n icht und ver-
sagten den Abzug. Die Schäden 
seien  zwar außergewöhnlich, 
aber  n icht von existenziell 
wichtiger Bedeutung. Die Bi-
berschäden im Garten  führten 
weder  zur Unbewohnbarkeit 
des Hauses noch verursachten 
sie konkrete Gesundheitsge-
fährdungen. Dadurch hätten 
sie n icht den Schweregrad 
erreicht , der  zur steuerlichen 
Berücksichtigung der Aufwen-
dungen erforderlich  wäre. 

Gegen das Urteil haben 
die Kläger Nichtzulassungs-
beschwerde beim Bundesfi-
nanzhof (BFH) eingelegt. Es 
bleibt abzuwarten , ob diese 
Beschwerde zugelassen wird 
und der BFH in  d iesem Fall 
die Meinung des Finanzge-
richts Köln  teilt . (Ri) 

Seit dem . Januar  wird die Förderung der Mitarbeiter-
gesundheit unbürokrat isch steuerlich unterstützt . Bis zu 
 Euro kann ein Unternehmen pro Mitarbeiter und pro Jahr 

seither lohnsteuerfrei für Maßnahmen der Gesundheitsförderung 
invest ieren .

Es werden Maßnahmen steuerbefreit, die hinsichtlich 
Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit den An-
forderungen der §§  und b Abs.  i. V. mit §  Abs. 
 Satz  SGB V genügen. Hierzu zählen zum Beispiel:

. Bewegungsprogramme 
. Ernährungsangebote
. Suchtprävention
. Stressbewältigung

Nicht darunter fällt die Übernahme der Beiträge 
für einen Sportverein oder ein Gesundheitszen-
trum beziehungsweise Fitnessstudio. 

§ 3 Nr. 34 Einkommensteuergesetz (EStG):
»Steuerfrei sind zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur Ver-
besserung des allgemeinen Gesundheitszustandes und der 
betrieblichen Gesundheitsförderung, die hinsichtlich Qualität, 
Zweckbindung und Zielgerichtetheit den Anforderungen 
der §§  und a* des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
genügen, soweit sie  Euro im Kalenderjahr nicht überstei-
gen.« Quelle: Bundesministerium für Gesundheit (Na) 

*Aufgrund der Änderung durch das Präventionsgesetz vom 17. Juli 2015  l.  . 1  sind die Anforderungen nun in §§ 20 und 20  des ünften uches ozialgesetz uch enthalten  

§  ummer  t  ird demnächst reda tionell ents rechend ange asst.
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Bei der Feststellung der Gewinnerzielungsabsicht kommt es 
auf die Gesamtwürdigung der  Umstände an . Sind solche 

Betät igungen dem Hobbybereich zuzurechnen, liegt das Fehlen 
einer  Gewinnerzielungsabsicht nahe. Bei Tätigkeiten außerhalb des 
Hobbybereichs bedarf es weiterer  Feststellungen, ob die Verluste aus 
persönlichen Gr ünden oder Neigungen hingenommen werden.

Ein Unternehmer befasste 
sich mit dem An- und Verkauf 
sowie der Vercharterung von 
Segelyachten, der Reparatur 
von Segelyachten und dem 
Handel mit Segelzubehör. Das 
Finanzamt vertrat die Auffas-
sung, dass die Tätigkeitsfelder 
»Yachten« und »Handel« keinen 
einheitlichen Gewerbebetrieb 
darstellten. Die im Yachtbereich 
ermittelten Verluste berück-
sichtigte es steuerlich nicht. Der 
Unternehmer habe insoweit 
ohne Gewinnerzielungsabsicht 
gehandelt. Ein positives Gesamt-
ergebnis sei nicht zu erwarten.

Der Bundesfinanzhof 
bestätigte, dass die Gewinnerzie-
lungsabsicht bei verschiedenen, 
wirtschaftlich eigenständigen 
Betätigungen nicht einheitlich 

für die gesamte Tätigkeit, 
sondern im Wege der sog. Seg-
mentierung gesondert für die je-
weilige Betätigung (Yachtbereich 
und Handelsbetrieb) zu prüfen 
ist. Soll die Gewinnerzielungs-
absicht für die Betätigung im 
Yachtbereich verneint werden, 
muss jedoch ein möglich schei-
nendes privates Motiv benannt 
werden, das den Unternehmer 
bewogen haben könnte, das 
Yachtgeschäft dennoch fortzu-
führen. Zwar bestehen »keine 
hohen Anforderungen« an diese 
Feststellung; sie ist aber nicht 
gänzlich entbehrlich. 

Jede freigebige Zuwendung unterliegt der Schenkungsteuer. 
Dazu muss die Leistung zu einer Bereicherung des Bedachten 

auf Kosten des Zuwendenden führen und die Zuwendung objekt iv 
unentgelt lich sein . Der Bundes  nanzhof hat eine freigebige 
Zuwendung für den Fall bejaht , dass der  Zuwendende auf einen 
Vergütungsersatzanspruch verzichtet .

Eine aus Kommanditgesell-
scha  en bestehende Unterneh-
mensgruppe (Sponsor eines 
Fußballvereins) schloss Arbeits-

verträge mit Fußballspielern, 
Trainern oder Betreuern (Aktive) 
ab. Sie wurden als kaufmännische 
Angestellte/Bürokau  eute 

bezeichnet, vertragsgemäß bezahlt 
und mussten auf diesen Positio-
nen laut Vertrag vierzig Stunden 
pro Woche für die Unterneh-
mensgruppe arbeiten. Tatsächlich 
waren die Aktiven allerdings nicht 
für den Sponsor, sondern Vollzeit 
und unter Pro  bedingungen 
für den Fußballverein tätig, 
der für die Überlassung kein 

Entgelt entrichten musste. Damit 
ersparte der Verein die ansonsten 
übliche Vergütung für die 
Arbeitnehmerüberlassung durch 
die Unternehmensgruppe. Das 
war Gegenstand der Schenkung.

Da die Schenkungen nicht an-
gezeigt und keine entsprechenden 
Steuererklärungen abgegeben 
wurden, dur  e das Finanzamt, 
das aus den Akten die Anzahl, 
die konkreten Zeitpunkte und die 
jeweilige Höhe der Einzelzuwen-
dungen nicht ermitteln konnte, 
für jedes Kalenderjahr zusam-
menfassende Steuerbescheide im 
Schätzwege erlassen. Der Bun-
des  nanzhof entschied auch, dass 
nicht die Unternehmensgruppe, 
sondern die hinter den Kom-
manditgesellscha  en stehenden 
Kommanditisten (Gesamthänder) 
als Schenker anzusehen sind. 
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D as in  einem Riester-
Ver tr ag angespar te 

Kapita l ist unpfändbar, 
wenn die Alter svorsorge 
auch tatsächlich durch 
eine Zulage geförder t 
worden ist . Dabei 
reicht  es aus, dass d ie 
Voraussetzungen für  eine 
Förder ung vorlagen und 
ein  entspr echender  Ant r ag 
gestellt  war.

Das hat der Bundes-
gerichtshof entschieden. 
Das Gericht stellte klar, 
dass entgegen dem Wort-
laut der einschlägigen 
Norm auch kündbare 
Riester-Verträge unter den 
Pfändungsschutz fallen. 

D er Bundes  nanzhof hat keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Höhe des Grundfrei-
betrags, des Kinderfreibetrags oder des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder  

Ausbildungsbedarf eines Kinds in den Jahren  bis .
Die Bundesregierung hat in  den maß-

geblichen Existenzminimumberichten  das 
steuerlich zu verschonende Existenzminimum 
realitätsgerecht ermittelt . Der Grundfreibetrag 
lag jeweils über dem ermittelten  Wert. Durch 
die Höhe der  Kinderfreibeträge wurde eben-
falls der existenzsichernde Aufwand von der 

Einkommensteuer verschont. Damit scheiterte 
ein  Ehepaar mit vier  Kindern , das im Rahmen 
ihrer  Veranlagung zur Einkommensteuer 
eine n icht  ausreichende Berücksichtigung des 
verfassungsrechtlich gebotenen Existenzmini-
mums der  Familie geltend gemacht hatte. 

W er  von seiner  zu zahlenden Umsat zsteuer  d ie gezah lte 
Vorsteuer  absetzen möchte, benötigt  dafür  eine den Vor-

schr iften  des Um satzsteuergeset zes entsprechende Rechnun g. 
Zwingend ent halten  muss d ie Rechnung u. a. den Zeit pun kt  der  
Liefer un g oder  sonst igen Leistung. Ohne An gabe dieses Dat ums 
kann der  Zeitr aum nicht  best immt wer den, in  dem die Vor steuer 
abgezogen wer den kan n.

Im entschiedenen Fall 
enthielt eine Rechnung über 
Beratungsleistungen keine 
Angaben zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung. Der 
Rechnungsbetrag wurde am 

. Dezember in bar vom Konto 
des Leistungsempfängers abge-
hoben und am darauffolgenden 
. Januar auf das in der Rech-

nung angegebene Konto des 
Leistenden eingezahlt. Es war 
n icht ersichtlich, an welchem 
Tag, in  welchem Jahr genau die 
Lieferung oder sonstige Leistung 

erbracht wurde. Dem Rech-
nungsempfänger stand folglich 
kein Vorsteuerabzugsrecht zu.

Hinweis: Eine ordnungsge-
mäße Rechnung kann noch bis 
zum Tag der letzten  mündlichen 
Verhandlung vor  dem Finanz-
gericht vorgelegt werden.

(Quelle: Urteil des 
Finanzgerichts des Landes 
Sachsen Anhalt) 
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In einem Testament war die Ehefrau des Erblassers Alleinerbin 
und die Tochter als Vermächtnisnehmerin bedacht worden. 

Nach dem Tod des Erblassers vereinbarten beide unter  Mitwir-
kung des Testamentsvollstreckers notar iell eine andere Ver teilung 
der Erbteile und Schulden.

Das Finanzgericht München entschied, dass diese Vereinba-
rung erbschaftsteuerlich unbeachtlich ist, weil die Erbschaftsteuer 

mit dem Tod des Erblassers entsteht. Dieser Zeitpunkt ist auch für 
den Umfang und die Wertermittlung des Nachlasses maßgebend. 
Somit waren die Regelungen des Testaments zu beachten. 

Zuflusszeitpunkt bei ArbeitslohnausBeiträgendesAr-

Ar beitslohn au s Beit r ägen des Arbeitgeber s zu  einer  Di-
r ekt versicher ung des Ar beitnehmer s für  eine bet r iebliche 

Alter sver sorgun g f ließt  dem Ar beit nehmer dan n zu , wenn  der  
Arbeitgeber  den Ver sicher ungsbeit r ag t at säch lich  leistet . Auf 
d ie Er t ei lu ng einer  Einzugser mächtigun g zugunsten  der  Versi-
cher ung kommt es n icht  an .

Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber vereinbarten 
gegen Ende des Jahrs  eine 
Entgeltumwandlung und den 
entsprechenden Abschluss eines 
Direktversicherungsvertrags. 
Der Versicherungsschein  wurde 
noch im Dezember  ausge-
stellt. Die Versicherung zog den 
Jahresbeitrag von  Euro 
jedoch erst im Januar  ein. 
Den Beitrag für das Jahr  

buchte der Versicherer  verein-
barungsgemäß im Dezember 

 ab. Der Arbeitgeber  behan-
delte die Versicherungsbeiträge 
in  seinen Lohnsteuer-Anmel-
dungen jeweils als steuerfreien 
Arbeitslohn. Das Finanzamt 
war der Ansicht, dass von 
dem insgesamt  zugeflos-
senen Betrag (  Euro) die 
Hälfte steuerpflichtig sei.

Der  Bundesfinanzhof hat 

dies bestätigt. Ein Zufluss von 
Arbeitslohn liegt erst dann vor, 
wenn der Arbeitgeber  den Ver-
sicherungsbeitrag tatsächlich an 
die Versicherung leistet. Soweit 
der Arbeitslohn den gesetzlich 

geregelten steuerfreien  Betrag 
übersteigt, hier   Euro, 
ist er als sonstiger Bezug 
individuell zu versteuern . 

Eine Pen sion sr ückstellu ng darf in  der  Bilan z u . a. nur  gebil-
det  werden, wen n u nd soweit d ie Pen sionszusage schr ift lich 

er teilt  wu rde. Auß erdem muss sie eindeutige Angaben zu Ar t , 
For m, Vor ausset zun gen und Höhe der  in  Aussicht  gestellten 
kün ft igen  Leist un gen ent halt en . Diese Anforder u ngen beziehen 
sich  auf den jeweiligen Bilan zst ichtag. Sie bet reffen  dam it  n icht 
lediglich d ie u rspr üngliche Zusage, sonder n  auch alle späteren 
Änder u ngen .

Im entschiedenen Fall 
sah die Vereinbarung vor, 
dass A von der B GmbH eine 
Altersrente in  Höhe von   

des rentenfähigen Einkommens 
erhalten sollte. Dieses wiede-
rum war als die Summe der 
letzten  Bruttomonatsgehälter 

vor Eintr itt des Versorgungs-
falls definiert. Die Höhe der 
künftigen Pension ließ  sich 
folglich n icht betragsgenau 
bestimmen (endgehaltsabhän-
gige Versorgungszusage).

Unter Berücksichtigung 
der vorstehenden Grundsätze 
kommt der Bundesfinanzhof 
zu dem Schluss, dass diese 
endgehaltsabhängige Versor-
gungszusage anzuerkennen ist. 

Die Überversorgungsgrundsätze 
kommen in  diesem Fall n icht 
zur Anwendung. Diese sind 
nur  anzuwenden, wenn Versor-
gungsbezüge in  Höhe eines fes-
ten  Betrags zugesagt sind. 
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STEUERTERMINE
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist  bei Zahlung durch

Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3

10.0 .201 1 .0 .201 0 .0 .201

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

ie a italertragsteuer so ie der darauf entfallende olidaritäts
zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten e innausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige inanzamt a zuführen.

Umsatzsteuer4 10.0 .201 1 .0 .201 0 .0 .201

Sozialversicherung5 2 .0 .201 entfällt entfällt

1 msatzsteuervoranmeldungen und ohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich is zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgen

den onats auf ele tronischem eg  a gege en erden. ällt der 10. auf einen amstag  onntag oder eiertag  ist der nächste 
er tag der tichtag. ei einer äumnis der ahlung is zu drei agen erden eine äumniszuschläge erho en. ine Ü er eisung 

muss so frühzeitig erfolgen  dass die ertstellung auf dem onto des inanzamts am ag der ällig eit erfolgt.

2 ei ahlung durch chec  ist zu eachten  dass die ahlung erst drei age nach ingang des chec s eim inanzamt als erfolgt gilt. s 
sollte stattdessen eine inzugsermächtigung erteilt erden.

 ür den a gelaufenen onat  ei iertel ahreszahlern für das a gelaufene alenderviertel ahr.
 ür den a gelaufenen onat  ei auerfristverlängerung für den vorletzten onat  ei iertel ahreszahlern ohne auerfristverlänge
rung  für das a gelaufene alenderviertel ahr.

5 ie ozialversicherungs eiträge sind einheitlich am drittletzten an ar eitstag des laufenden onats fällig. m äumniszuschläge zu 
vermeiden  em fi ehlt sich das astschriftverfahren. ei allen ran en assen gilt ein einheitlicher A ga etermin für die eitragsnach

eise. iese müssen dann is s ätestens z ei Ar eitstage vor ällig eit d. h. am 2 .0 .201  an die e eilige inzugsstelle ü ermit
telt erden. egionale esonderheiten zgl. der ällig eiten sind ggf. zu eachten. ird die ohn uchführung durch e tern eauftragte 
erledigt  sollten die ohn  und ehaltsdaten et a zehn age vor dem ällig eitstermin an den eauftragten ü ermittelt erden. ies gilt 

ins esondere  enn die ällig eit auf einen ontag oder auf einen ag nach eiertagen fällt.

Au fwendungen fü r  d ie kr an kheit s- oder  pf legebedin gt e 
Unterbr ingu ng in  einem Alten- oder  Pflegeheim sind dem 

Gr u nde n ach a ls au ßer gewöhn liche Belastu ngen abzugsfähig. 
Aller din gs ist  von den Aufwendungen eine Haushaltser spar n is 
abzuziehen , weil in  den Unt er br ingungskosten  auch Leben s-
führ ungskosten  ent halten  sind, die jedem St euer pflicht igen 
ent st ehen und deswegen insoweit n icht  au ß er gewöhn lich sind.

Im entschiedenen Fall sah 
die Vereinbarung vor, dass A 
von der  B GmbH eine Alters-
rente in Höhe von  Prozent 
des rentenfähigen Einkommens 
erhalten  sollte. Dieses wiede-
rum war als die Summe der 

letzten   Bruttomonatsgehälter 
vor Eintritt des Versorgungs-
falls definiert. Die Höhe der 
künftigen Pension ließ sich 
folglich n icht betragsgenau 
bestimmen (endgehaltsabhän-
gige Versorgungszusage).

Unter Berücksichtigung 
der vorstehenden Grundsätze 
kommt der Bundesfinanzhof 
zu dem Schluss, dass diese 
endgehaltsabhängige Versor-
gungszusage anzuerkennen ist. 
Die Überversorgungsgrundsätze 
kommen in  diesem Fall n icht 
zur Anwendung. Diese sind 
nur  anzuwenden, wenn Versor-
gungsbezüge in  Höhe eines fes-
ten  Betrags zugesagt sind. 
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